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Die Versicherungsbegiinstigung im Wiirttem-
bergischen Geometerverein.

Der Wiirttembergische Geometerverein besitzt eine Unter-
stiitzungskasse. Aus dem Kassenbericht pro 1910 entnehmen
wir folgende Zahlen:

Einnahmen: Mk.

Beitrige von der Karlsruher Lebensversicherungsgesell-
schaft aus Lebensversicherungen von Mitgliedern 108,98
Beitrage von der Magdeburger Lebensversicherungs-
gesellschaft aus Unfallversicherungen v. Mitgliedern 315.79
Zins aus dem als Pfandbriefe etc. angelegten Vermégen 131.70

In den Ausgaben: Mk.
Unterstiitzung eines kranken Kollegen und der Witwe
eines Kollegen . . . . . . . . . . . . 150.—
Gesamtvermégen vom Jahre 1909 . . . . . 4,244.46
" im » 1910 . . . . . 469125

Die Versicherung besteht seit dem Jahre 1902. Dem Vertrage
zwischen dem Wiirttembergischen Geometerverein und der Magde-
burger Lebensversicherungsgesellschaft, der uns von Herrn Ober-
geometer Neuweiler in Stuttgart auf unser Ansuchen kollegialisch
zur Verfiigung gestellt worden ist, entnehmen wir folgende Be-
stimmungen :

§ 2. Am Jahresschlusse vergiitet die Versicherungsgesell-
schaft dem Wiirttembergischen Geometerverein 7!/2 %o der von
den Mitgliedern im jeweils verflossenen Jahr wirklich entrichteten
Pramien fiir die auf Grund dieses Vertrages abgeschlossenen U n-
fallversicherungen. Mitglieder, welche Pramien direkt entrichten,
kiirzen solche um 109%.

§ 3. FirUnfallversicherungen von Nichtmitgliedern,
welche der genannten Versicherungsgesellschaft durch Vereins-
mitglieder unter Vermittlung des Vereins zugefiihrt werden, er-
halt letzterer eine Vergiitung von 10°/o der wirklich eingezahlien
ersten Jahresprdmien, unter jihrlicher Abrechnung wie in § 2.

§ 5. Die Magdeburger Lebensversicherung nimmt eventuell
auch solche Personen in die Lebensversicherung auf, welche
von andern Gesellschaften wegen irgend einem Grunde ab-
gewiesen wurden. Fiir solche Versicherungen von Vereinsmit-
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gliedern vergiitet die Gesellschaft dem Wiirttembergischen Geo-
meterverein 8 %00 der Versicherungssumme.

§ 6. Eine Verpflichtung der Vereinsmitglieder zur Versiche-
rungsnahme bei der genannten Versicherungsgesellschaft besteht
nicht, doch ist der Vereinsvorstand verpflichtet, in angemessener
Weise auf Versicherungsnahme bei der Magdeburger Lebensver-
sicherungsgesellschait empfehlend hinzuwirken.

Nach § 7 ist bei Streitigkeiten ein Schiedsgericht vorgesehen,
bestehend aus 3 Mitgliedern, einem Gerichtsarzt und einem Mit-
glied des Vorstandes des Wiirttembergischen Geometervereins und
einem Mitglied der Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft.
Gerichtsstand ist Stuttgart. |
Die Karlsruher Lebensversicherungsgesellschait entrichtet dem
Verein : .

Eine einmalige Vergiitung von 5% der Ver51cherungssumme
und jahrliche Vergtitung von 29/, der Pramie, wenn die letztere
direkt (also ohne Agent) an die Hauptkasse der Gesellschaft
geleistet wird.

An die Mitglieder: |

Vollstindig kostenfreie Aufnahme. Verminderung der Ent-
schadigung fiir Zinsverlust bei vierteljahrlicher Ratenzahlung von
3% auf 2°o und bei halbjahrlicher Ratenzahlung auf 1Y/, o

Gegenwartlg sind mit der Karlsruher Lebensversicherungs-
cesellschaft Verhandlungen schwebend in der Weise, dal die
jahrliche Vergiitung fiir die Primie ganz oder zur Halfte den
versicherten Mitgliedern zugut kommt.

Durch die angefiihrte Art der Versicherung hat der Wiirttem-
berglsche Geometerverein in einem Zeitraum von 10 Jahren einen
Betrag von rund 4700 Mk., also nahe 500 Mk. pro Jahr fiir
die Unterstiitzungskasse des Vereins zusammen gebracht, und
dem Solidaritdtsgefiihl seiner Mitglieder ein ehrendes Denkmal
gesetzt, Wir zweifeln nicht daran, dafl unser Vereinsvorstand,
wdre ihm ein solcher Vorgang bekannt gewesen, seinerseits das
Vorgehen des Wiirttembergischen Geometervereins zu dem seinigen
gemacht und an die Hochherzigkeit der Mitglieder zum Zwecke
der Griindung einer dhnlichen Stiftung appelliert hitte, "So viel
uns bekannt, besitzt der schweizerische Metzgerverein ein #hn-
iiches Begiinstigungsabkommen mit einer Versicherungsgesell-
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schaft, mit dem Unterschiede jedoch, dafi die Halfte des Re-
battes in eine Hilfskasse fallt.

Letzteres wiirde sich vielleicht auch jetzt noch fiir unsera
Verein erreichen lassen, wenigstens beziiglich des Primienrabattes.
Wir mochten- deshalb alle unsere Mitglieder bitten, welche sich
versichern und zugleich einen kleinen, nicht spiirbaren Beitray
zu dem genannten schdonen Zwecke beitragen wollen, ihr Ein-
verstdndnis mit der Anregung der Redaktion anzeigen zu wollen.

Unser Vereinspriasident hat an der Jahresversammlung der
Basler Lebensversicherungsgesellschaft ihr nobles Entgegen-
kommen verdankt. Es war ihm, wie wohl auch uns und aller;
Anwesenden damals unbekannt, dafl die Versicherungsgesell-
schaften, wie es scheint, darauf ausgehen, mit samtlichen groeren
Verbdnden solche Begiinstigungsvertrage abzuschlieBen. Betrach-
ten wir uns nun das Opfer niher, das die Gesellschaften bringen.
Es sind also 8/o0 der Versicherungssumme als Nachla im ersten
Jahre und 2°/, der Jahresprdmie, vorausgesetzt, dafl sdmtliche
Zahlungen an die Hauptkasse geliefert werden und der Gesellschaft
das Mitgliederverzeichnis jederzeit zur Verfiigung steht. Die Gesell-
schaften sind damit im Falle, sich zum Zwecke der Acquisition
direkt an die einzelnen Mitglieder zu wenden, und erhalten auch
die Zahlungen von denselben direkt. Bisher geschah die Acqui-
sition der Versicherten durch die Agenten, welche dann in ihrem
Geschéftsrayon auch die Jahresprdmien in Empfang nehmen.
Es werden wohl wenige unter unsern Mitgliedern nicht schon
im Falle gewesen sein, solche tiichtigen Arbeitsbienen der Ge-
sellschaften aus dem Bureau hinaus zu komplimentieren. Diese
freundlichen, oft etwas zudringlichen Zwischenglieder zwischen
Gesellschaft und Versicherten, die bisher eine Acquisitionsgebiihr
von 8% der Versicherungssumme und 2%, der Pramien als
Einzugsentschddigung bezogen, werden nun durch das noble
Entgegenkommen der Gesellschaften ausgeschaltet. Es vollzieht
sich also auch auf diesem Gebiete die Erscheinung, dafi, wie
auf dem Warenmarkte, die bisherigen Zwischenglieder zwischen
Produzent und Konsument iiberfliissig werden sollen und einer
Anzahl bisher selbstindiger Existenzen der Boden unter den
‘Ftien entzogen wird. St.



	Die Versicherungsbegünstigung im Württembergischen Geometerverein

